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kaum. Der Beschluss des diesjährigen Denkmalpflegetages, wenigstens für
ihre bildnerische Fixierung besorgt zu sein, verdient deshalb die
weitgehendste und vollste Anerkennung.')

Das letzte Thema bildeten die Verhandlungen über Städtische

Bauordnungen im Dienste der Denkmalpflege, worüber die Herren Professor
Frentzen, und Geh. Baurat Stubben referierten. An Hand einer Reihe von
Beschlüssen und Verordnungen aus den deutschen Klein- und Grosstädten

gaben die beiden Referenten eine ganze Blütenlese über die Art und

Weise, wie so ausserordentlich verschieden die leitenden Organe der
Baudirektionen und Baupolizei die Pflege der alten Baudenkmäler auffassen.

Neben vielen nachahmenswerten und guten fürsorglichen Bestimmungen
fehlt es nicht an solchen, die den Sinn der Denkmalpflege vollständig
verkennen und bei den besten Absichten, durch ungeschickte Paragraphen,
direkt schädigend auf die alten Bauwerke und deren Umgebung einwirken.

Es dürfte angezeigt sein, aus dem stenographischen Bericht, welcher
über die Verhandlungen erscheinen wird, s. Z. einiges über dieses wichtige
Thema in der «Schweizerischen Bauzeitung» wiederzugeben, sie enthalten
eine Fülle höchst beachtenswerter Fingerzeige, die auch in unsern Städten

und Städtchen volle Beherzigung verdienen, wie auch die nachstehenden

von den beiden Referenten aufgestellten und von der Versammlung gutge-
heissenen Leitsätze ganz in den Rahmen unserer Verhältnisse passen dürften:

«Der fünfte Tag für Denkmalpflege empfiehlt den zuständigen
Staats- und Gemeindebehörden Neu- und Umbauten in der Umgebung
künstlerisch oder ortsgeschichtlich wertvoller Baudenkmäler und im Gebiete
ebensolcher Strassen und Plätze der baupolizeilichen Genehmigung auch

in dem Sinne zu unterwerfen, dass sich diese Bauausführungen in ihrer
äusseren Erscheinung harmonisch und ohne Beeinträchtigung jener
Baudenkmäler in das Gesamtbild einfügen. Entsprechendes gilt von Firmen-
und Reklameschildern u. drgl.

Dabei wird darauf hingewiesen, dass zur Erzielung dieser notwendigen

Harmonie hauptsächlich die Höhen- und Umrisslinien, die Gestaltung

„ Basler Bauten des XVIII. Jahrhunderts."
Herausgegeben vom Ingenieur- und Architekten-Verein Basel 1904.
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Abb. Gittertor vom « Gutenhof»

der Dächer, Brandmauern und Aufbauten, s»ie die anzuwendenden
Baustoffe und Farben der Aussenarchitektur massgebend sind, während hin¬

sichtlich der Formgebung der Einzelheiten künstlerischer Freiheit
angemessener Raum gelassen werden kann.

Er empfiehlt ferner zur Beurteilung der einschlägigen künstlerischen
und kunstgeschichtlichen Fragen die Zuziehung eines sachverständigen
Beirates aus Vertretern der Baukunst, der Kunstgeschichte, der staatlichen

Denkmalpflege und des kunst-„Basler Bauten
des XVIII. Jahrhunderts.

l) Ich will nicht unterlasseOTzu bemerken, dass Kollege Propper aus
Biel von seinen hübschen Aufnahmen von Häusern aus Biel und Umgebung
der Versammlung vorgezeigt und mit einigen Worten erläutert hat.

sinnigen Laienelementes.»

Die Frage über den gesetzlichen

Schutz der Denkmäler

beschäftigt immer mehr die
gebildeten Kreise. Der Vorsitzende

konnte mitteilen, dass der deutsche

Juristenveiein sowie die

deutsche anthropologische
Gesellschaft auf ihren diesjährigen
Versammlungen gesetzlichen

Bestimmungen riefen zum Schutz

und für die Erhaltung der alten

Bauwerke. Wann wird man sich

wohl bei uns einmal regen?
Neben den allgemeinen Sitzungen

wurden gruppenweise die

alten Denkmäler der Stadt Mainz,
und besonders die umfassenden

W1ederherstellungsarbe1r.cn am

Kurfürstlichen Schlosse daselbst

besichtigt. Ein Ausflug nach

Speyer und Worms sowie an

letzterem Ort eine eingehende

Besichtigung der in hohem Grade

interessanten Restaurationsarbeiten

des Domes, unter Führung
des bauleitenden Architekten

Geh. Oberbaurat Professor Hofmann in Darmstadt, schlössen die in mancher

Hinsicht fruchtbringende Tagung.
Zürich, im Oktober 1904.

Abb. 3. Hölzerner Treppenpfosten
aus dem Wendelstörfer Hof.

L'architecture contemporaine dans la
Suisse romande.

(Mit einer Tafel.)

Zu der in nächster Nummer beginnenden Forsetzung
der Arbeit von Architekt A. Lambert über zeitgenössische
Baukunst in der französischen Schweiz schicken wir in
dieser Nummer eine Tafel voraus mit der Darstellung der
Fassade der Kantonalbank in Lausanne gegen die Place
St.-Francois.

Eidgenössisches Polytechnikum in Zürich.

Statistische Uebersicht (Wintersemester 1904/1905).

Abteilungen des eidgen. Polytechnikums.
umfasst gegenwärtig $x/t Jahreskurse

37s

33

3V2

I. Architektenschule

II. Ingenieurschule
III. Mechanisch-technische Schule

IV. Chemisch-technische Schule:

a) Technische Sektion
b) Pharmazeutische Sektion » 2

V". Forstschule » 3

Vb. Landwirtschaftliche Schule » 21f2

V°. Kulturingenieurschule 2 xjt
VI. Fachlehrer-Abteilung:

a) Mathemat.-physikal. Sektion 4
b) Naturwissenschaftl. Sektion 3

VII. Allgemeine philosophische und staatswirtschaftliche Abteilung.
VIII. Militärwissenschaftliche Abteilung.

I. Lehrkörper.
Professoren

Honorarprofessoren und Privatdozenten

Hilfslehrer und Assistenten eSSJal

Von den Honorarprofessoren und Privatdozenten sind zugleich als

Hülfslehrer und Assistenten tätig
Gesamtzahl des Lehrerpersonals

40
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